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Zitat von Bolzbold

Verbindlich heißt, dass der Prüfling antreten muss.

Ich hatte jetzt gedacht, daß es da evtl. eine Regelung geben könnte wie damals an der
Universität, als man sich bis spätestens 1 Woche vor den Prüfungen wieder abmelden konnte.
Habe dazu aber auch nichts gefunden.
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